Betreuungsvertrag
Zwischen dem Kirchenkreis Soest, 

und den/dem 

 FORMCHECKBOX 
 Eltern

 FORMCHECKBOX 
 Erziehungsberechtigten

Name:       Vorname:      
Anschrift:      
Tel.-Nr. privat:       Tel.-Nr. dienstlich:      
Name:       Vorname:      
Anschrift:      
Tel.-Nr. privat:       Tel.-Nr. dienstlich:      
wird im Rahmen der außerunterrichtlichen Angebote der offenen Ganztagsschule an der Bernhard-Honkamp-Schule in Welver folgender Betreuungsvertrag geschlossen:

Das Kind:

Name:       Vorname:      
Anschrift:      
Geburtsdatum:      
wird unter Anerkennung der nachfolgend aufgeführten Vertragsbedingungen ab dem 01.08.2012 in die Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagsschule aufgenommen.

§ 1 Allgemeines

Grundlage dieses Vertrages sind die Regelungen des Erlasses über die Offene Ganztagsschule im Primarbereich des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 26.01.2006, das Ganztagskonzept als Bestandteil des Schulprogramms der Bernhard-Honkamp-Schule, der an die Gemeinde Welver gerichtete Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg über die Gewährung von Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen für die Durchführung außerschulischer Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich sowie die Elternbeitragssatzung für die Offene Ganztagsschule an der Bernhard-Honkamp-Schule Welver.

Diese sind bei der Bernhard-Honkamp-Schule während der allgemeinen Öffnungszeiten einsehbar.

§ 2 Verpflichtung zur Entrichtung des Elternbeitrages

Die Offene Ganztagsschule wird vom Bund, dem Land Nordrhein-Westfalen, der Gemeinde Welver und durch Elternbeiträge anteilig finanziert.

Die Gemeinde Welver ist berechtigt, die für die Betreuung nach Maßgabe des § 3 dieses Vertrages anfallenden Elternbeiträge zu fordern und einzuziehen.

§ 3 Elternbeitrag

(1) Für die Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagsschule ist von den Eltern/ Erziehungsberechtigten ein monatlicher Elternbeitrag von max. 100 € zu zahlen. 

(2) Die Elternbeiträge sind abhängig vom Einkommen wie folgt sozial gestaffelt:

Bruttojahreseinkommen


mtl. Elternbeitrag

bis 12.271,00 €
0,00 €
bis 24.524,00 €
                                            17,00 €

bis 36.813,00 €
38,00 €
bis 49.084,00 €
55,00 €
bis 61.355,00 €
76,00 €
über 61.355,00 €
100,00 €
Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 3 an die Stelle der Eltern treten, gleichzeitig die Offene Ganztagsschule im Primarbereich, ermäßigt sich der Monatsbeitrag für das zweite in der Offenen Ganztagsschule betreute Kind um 25 % und für jedes weitere Kind um 50 %.

(3) Die Erhebung erfolgt analog den Regelungen des Gesetzes über die Tageseinrichtung für Kinder (GTK), soweit nicht nachfolgend etwas anderes vereinbart wird. 

(4) Die Eltern/Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, ihr Einkommen innerhalb von 14 Tagen nach Unterzeichnung anhand der beigefügten Erklärung –unter Hinzufügung entsprechender Unterlagen- nachzuweisen.

Die „Verbindliche Erklärung zum Elterneinkommen“ ist Bestandteil dieses Vertrages.

(5) Die Höhe des Beitrages sowie die Zahlungsbedingungen werden durch einen gesonderten Bescheid der Gemeinde Welver festgelegt. 

(6) Der Elternbeitrag ist auch während der Schließungszeiten der Betreuungsgruppe sowie für behördlich angeordnete und vom Kirchenkreis Soest aufgrund besonderer Vorkommnisse (höhere Gewalt, Infektionskrankheiten, Streik etc.) angeordneten Schließungszeiten zu entrichten.

(7) Der Beitrag ist in voller Höhe ebenfalls dann zu entrichten, wenn ein Kind aus gesundheitlichen Gründen die Betreuung nicht besuchen kann oder wenn es auf Wunsch der Eltern/Erziehungsberechtigten der Betreuung fernbleibt.

(8) Die Eltern/Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, ihr Kind an der Mittagsverpflegung teilnehmen zu lassen. Für die Mittagsverpflegung ist neben dem Elternbeitrag ein Entgelt zu entrichten.
(9) Das Entgelt für die Mittagsverpflegung wird vom Kirchenkreis Soest gesondert festgesetzt und erhoben.
§ 4 Geltungsdauer/Kündigung

(1) Der Vertrag beginnt am 01.08.2012 und ist befristet bis zum Ende des Schuljahres 2012/2013 am 31.07.2013.
(2) Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Schuljahr, wenn dieser nicht bis zum 15.05. des lfd. Jahres schriftlich von einem der Vertragspartner gekündigt wird.
(3) Die Abmeldung eines Kindes ist im laufenden Schuljahr grundsätzlich nur aus wichtigem Grund zulässig (z. B. Umzug etc.)

Die außerordentliche Kündigung ist schriftlich mit einer Frist von 4 Wochen zum nächsten 1. eines Monats zu erklären.

(4) Der Kirchenkreis Soest kann den Vertrag aus wichtigen Gründen mit sofortiger Wirkung schriftlich kündigen, insbesondere dann, wenn

· das Kind trotz schriftlicher Mahnung und dem Hinweis auf eine mögliche Kündigung wiederholt unentschuldigt fehlt;

· die Betreuungsmaßnahme von einem anderen Träger übernommen wird;

· sich die rechtlichen und/oder finanziellen Rahmenbedingungen für die offene Ganztagsgrundschule ändern, insbesondere, wenn sich die Finanzierung durch Bund/Land/Gemeinde ändert oder ganz entfällt.  

Die außerordentliche Kündigung des Kirchenkreises Soest erfolgt schriftlich mit einer Frist von 4 Wochen zum nächsten 1. eines Monats.

(5) Bei Zahlungsverzug für zwei aufeinander folgende Zahlungstermine ist der Kirchenkreis Soest zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn die Gemeinde Welver sie hierzu auffordert. 

Das gleiche gilt, sofern bei erteilter Einzugermächtigung der jeweils fällige Beitrag nicht fristgerecht von dem angegebenen Konto abgebucht werden konnte.

§ 5 Öffnungszeiten/Betreuungszeiten

(1) Die Betreuung wird in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr gewährleistet.

An Schultagen stellt die Schule die Betreuung in der Regel von 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr sicher.

Die Betreuungszeit durch den Kirchenkreis Soest beginnt an den Schultagen nach dem lehrplanmäßigen Unterricht in der Regel um 11:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr.

(2) Die Betreuung findet, mit Ausnahme der dreiwöchigen Schließung in den Sommerferien und auch in den Ferienzeiten (außer den Weihnachtsferien), an beweglichen Ferientagen und Ausfällen durch sonstige unterrichtsfreie Tage wie z. B. Elternsprechtage und Lehrerfortbildungen statt.

An unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien findet die Betreuung durch den Kirchenkreis Soest in der Zeit von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Nach Absprache mit den Eltern werden diese Zeiten festgelegt und können zu Beginn oder zum Ende bis zu zwei Stunden verschoben werden. Eine Betreuungszeit von 6 Stunden/täglich wird garantiert.

An Feiertagen findet keine Betreuung statt. 

(3) Mit der Anmeldung ist die Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschule in der Regel bis mindestens 16:00 Uhr für jedes Kind verbindlich.

Abweichungen hiervon sind im Einzelfall mit dem Kirchenkreis Soest abzustimmen.

§ 6 Gesundheitsvorsorge

(1) Die Erziehungsberechtigten sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, 

schwerwiegende Infektionskrankheiten ihres Kindes oder eines anderen Familienangehörigen unverzüglich bei der Betreuungskraft der Gruppe zu melden.

(2) Das Kind muss der Betreuungsgruppe während dieser Zeit fernbleiben. Es darf erst nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über die Befreiung von Krankheitserregern wieder die Gruppe besuchen. 

Das gilt insbesondere bei Masern, Scharlach, Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung, Hirnhautentzündung, Salmonellose und ähnlich schweren Krankheiten im Sinne des Infektionsschutzgesetzes, aber auch bei Befall mit Kopfläusen.  

(3) Im Einzelfall stellt die Betreuungskraft die Teilnahmefähigkeit des Kindes fest.

§ 7 Unfallversicherung

(1) Alle Schülerinnen und Schüler, die an den außerschulischen Angeboten der Offenen 
Ganztagsschule teilnehmen, sind unfallversichert.

Der Versicherungsschutz besteht auch an unterrichtsfreien Tagen bzw. in den Ferien, wenn die Schülerinnen und Schüler an den Angeboten der Offenen Ganztagsschule teilnehmen.

(2) Bei Unfällen ist dem Kirchenkreis Soest unverzüglich eine schriftliche Meldung für die zuständige Unfallversicherung zu machen. 

§ 8 Mitteilungspflichten

Die Eltern/Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, die Betreuungskraft der Gruppe unverzüglich zu unterrichten, wenn

· das Kind die Betreuungsveranstaltung vorzeitig verlassen soll

· das Kind von einer fremden Person abgeholt werden soll

· das Kind vorhersehbar für einen mehrtägigen Zeitraum nicht an der Betreuung teilnehmen kann/soll

· das Kind wegen Erkrankung fehlt.
Soest,      
Für den Kirchenkreis Soest:



Eltern/Erziehungsberechtigte:
     






           
Verbindliche Erklärung zum Elterneinkommen

Offene Ganztagsgrundschule

	Gemeinde   W e l v e r
Fachbereich 2

	59514 Welver


Sehr geehrte Eltern!                     

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Ihr Kind wird die Offene Ganztagsschule an der Bernhard-Honkamp-Schule in der Gemeinde Welver besuchen. Um die Höhe des Elternbeitrages für den Besuch dieser Einrichtung zu ermitteln, füllen Sie bitte diese Erklärung vollständig aus. Die Erklärung geben Sie bitte  innerhalb von 14 Tagen an die o.a. Adresse zurück.  

Bitte mit Druckbuchstaben ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen: 
Angaben zum Kind

	Name

     
	Vorname

     
	Geburtsdatum

     

	Schule                                                                                                              Besuch ab:      
Bernhard-Honkamp-Schule

	Das Kind lebt



 FORMCHECKBOX 
 im gemeinsamen Haushalt der Eltern, auch wenn diese nicht miteinander verheiratet sind



 FORMCHECKBOX 
 bei einem Elternteil und zwar bei ( der Mutter
( dem Vater



 FORMCHECKBOX 
 bei Pflegeeltern 


Angaben zum Vater

	Name

     
	Vorname

     

	Straße, Hausnummer

     
	PLZ

     
	Ort

     

	Ich bin Beamter, Richter, Soldat, Mandatsträger                 FORMCHECKBOX 
 Ja                FORMCHECKBOX 
 nein

Teilzeitbeschäftigt                                                                FORMCHECKBOX 
 Ja                FORMCHECKBOX 
nein

	Telefonnummer (Das Ausfüllen ist freiwillig, aber sehr hilfreich):

privat:       dienstlich:      


Angaben zur Mutter

	Name

     
	Vorname

     

	Straße, Hausnummer

     
	PLZ

     
	Ort

     

	Ich bin Beamtin, Richterin, Soldatin, Mandatsträgerin                FORMCHECKBOX 
 Ja                FORMCHECKBOX 
 nein

Teilzeitbeschäftigt                                                                       FORMCHECKBOX 
 Ja                FORMCHECKBOX 
 nein

	Telefonnummer (Das Ausfüllen ist freiwillig, aber sehr hilfreich):

privat:       dienstlich:      

	Besuchen noch weitere Ihrer Kinder eine offene Ganztagsschule?  FORMCHECKBOX 
  nein       FORMCHECKBOX 
 ja, und zwar

     ,      ,      

	Ich/Wir stufen uns folgender Einkommensgruppe zu:

                   FORMCHECKBOX 
               1. Stufe                         bis      12.271,-- EURO

                   FORMCHECKBOX 
               2. Stufe                         bis      24.542,-- EURO

                   FORMCHECKBOX 
               3. Stufe                         bis      36.813,-- EURO

                   FORMCHECKBOX 
               4. Stufe                         bis      49.084,-- EURO

                   FORMCHECKBOX 
               5. Stufe                         bis      61.355,-- EURO

                   FORMCHECKBOX 
               6. Stufe                       über      61.355,-- EURO

                   FORMCHECKBOX 
           Meine/Unsere Einkünfte liegen über der Einkommensgrenze von  61.355,00 € jährlich. 

                                  Folglich reiche/n ich/wir keine Unterlagen ein und bezahle(n) den Höchstbetrag.


	Ich/Wir beziehe/n folgende Einkünfte:
	Folgende Unterlagen sind demnach in Kopie einzureichen:

	 FORMCHECKBOX 
 aus nichtselbständiger Tätigkeit
	Steuerbescheid des letzten Jahres

	 FORMCHECKBOX 
 aus selbständiger Tätigkeit


	Steuerbescheid des letzten Jahres

	 FORMCHECKBOX 
aus Vermietung und Verpachtung
	Steuerbescheid des letzten Jahres

	 FORMCHECKBOX 
 aus Kapitalvermögen
	Steuerbescheid des letzten Jahres

	 FORMCHECKBOX 
 Arbeitslosengeld I /II bzw. andere Leistungen

    vom Arbeitsamt
	aktuelle Bescheide des Arbeitsamtes

	 FORMCHECKBOX 
 aus Land- und Forstwirtschaft
	Steuerbescheid des letzten Jahres

	 FORMCHECKBOX 
 Rente
	aktueller Rentenbescheid

	 FORMCHECKBOX 
 Wohngeld/Sozialhilfe
	aktueller Wohngeld-/Sozialhilfebescheid

	 FORMCHECKBOX 
 Unterhalt von unterhaltspflichtigen Personen
	Entsprechende Nachweise

	 FORMCHECKBOX 
 Krankengeld
	aktuelle Krankengeldbescheide

	 FORMCHECKBOX 
 geringfügige Beschäftigung (z. B. 400,00 €)
	Entsprechende Nachweise

	Nicht dem Einkommensnachweis dienende Angaben (z.B. Angaben zu Einkünften von Stiefeltern) können in den Nachweisen unkenntlich gemacht werden.

	Sollten sich Ihre Einkünfte im Laufe des Besuchs der Offenen Ganztagsschule ändern, ist dieses unverzüglich mitzuteilen.                      

Änderungen der Einkommensverhältnisse können z. B. sein:     Arbeitsaufnahme   /   Arbeitslosigkeit   /   Arbeitgeberwechsel   /   Erhöhung der Stundenzahl im laufenden Kalenderjahr   /   Beendigung des Erziehungsurlaubs mit an-           anschließendem Arbeitslosengeldbezug   /   Trennung oder Zusammenzug der Eltern 


	Nach § 17 Abs. 4 GTK sind die ab dem 3. Kind gewährten Freibeträge sind vom Einkommen abzuziehen. Für wie viele Kinder erhalten Sie Kindergeld bzw. Kinderfreibeträge?

Die Geburt des 3. oder weiteren Kindes sollten Sie wegen der Anrechnung der Freibeträge in Ihrem Interesse mitteilen. (Freiwillige Angabe)
	Anzahl:      


Die Daten dienen lediglich der Festsetzung des Elternbeitrages. Eine Weitergabe an andere Stellen erfolgt nicht.

Sonstige Anmerkungen: 
     
Wichtig, bitte unbedingt durchlesen und unterschreiben!

Mir/Uns ist bekannt,

1. dass ich/wir verpflichtet bin/sind, den jeweiligen Höchstbetrag zu zahlen, soweit ich/wir keine Angaben zur Einkommenshöhe gemacht bzw. kein Einkommensnachweis erbracht habe/n. In diesem Zusammenhang sind auch die Angaben zur Anzahl der Kinder freiwillig,

2. dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafrechtlich verfolgt oder als Ordnungswidrigkeit nach § 9 der Elternbeitragssatzung für die Offene Ganztagsschule im Primarbereich der Gemeinde Welver mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 €  geahndet werden können,

3. dass ich/wir verpflichtet bin/sind, Elternbeiträge nachzuzahlen, die ich/wir zu wenig gezahlt habe/n, wenn mein/unser Elternbeitrag zu gering festgesetzt worden ist. Dies gilt auch, wenn ich/wir falsche oder unvollständige Angaben gemacht oder Änderrungen nicht mitgeteilt habe/n,

4. dass Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zur Zugrundelegung einer anderen Einkommensgruppe führen, unverzüglich der Gemeinde Welver mitzuteilen sind.

Ich/Wir versichere/n, dass meine/unsere Angaben richtig und vollständig sind. Das Merkblatt zur Festsetzung der Elternbeiträge für den Besuch der Offenen Ganztagsschule habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen.

Beide Unterschriften sind erforderlich, wenn Vater und Mutter eine gemeinsame Erklärung abgeben.

     




     
Ort, Datum



Unterschrift des Vaters / Pflegevaters

     




     
Ort, Datum



Unterschrift der Mutter / Pflegemutter

Rechtsgrundlagen:

(    § 17 Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)

(    Elternbeitragssatzung für die Offene Ganztagsschule im Primarbereich der Gemeinde Welver

Juni 2006
Merkblatt
über die Erhebung von Elternbeiträgen

nach der Elternbeitragssatzung für die Offene Ganztagsschule im Primarbereich 

der Gemeinde Welver

in der jeweils gültigen Fassung

I.
Ihr Kind besucht die Offene Ganztagsgrundschule an der Bernhard-Honkamp-Schule in Welver. Nach der o.g. Satzung ist von Ihnen hierfür ein monatlicher Beitrag zu zahlen. Die Höhe des Elternbeitrages richtet sich nach dem Einkommen der Eltern/des Elternteils, bei denen/bei dem das Kind lebt.


Bei einer Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII treten die Pflegeeltern, soweit ihnen ein Kinderfreibetrag oder Kindergeld gewährt wird, an die Stelle der Eltern.


Der Elternbeitrag ist für das Schuljahr (01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres) zu zahlen. Die Anmeldung eines Kindes zur Teilnahme an den außerunterrichtlichen Angeboten bindet für die Dauer eines Schuljahres. Diese Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten der Offenen Ganztagsgrundschule nicht berührt.


Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 3 an die Stelle der Eltern treten, gleichzeitig die Offene Ganztagsschule, ermäßigt sich der Monatsbeitrag für das 2. in einer Offenen Ganztagsschule betreute Kind um 25% und für jedes weitere Kind um 50%.

II.
Verbindliche Erklärung zum Elterneinkommen

Ich bitte Sie, die Erklärung zum Elterneinkommen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt dieses Schriftstückes an den Fachbereich 2 – Dienstleistungen - der Gemeinde Welver zurückzusenden.


Dieser Erklärung sind Einkommensnachweise in Kopie beizulegen. Welche Unterlagen Sie beifügen müssen, entnehmen Sie bitte der Verbindlichen Erklärung.


Sollte Ihre Einkommenserklärung nicht oder nur unvollständig ausgefüllt vorliegen, ist der höchste Elternbeitrag zu leisten.


Die erhobenen Daten dienen lediglich der Festsetzung des Elternbeitrages. Eine Weitergabe an andere Stellen erfolgt nicht.

III.
Einkommensermittlung im Sinne der „Elternbeitragssatzung für Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich in Welver“

Einkommen im Sinne der Satzung ist die Summe der  gesamten positiven Bruttoeinkünfte der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes. Von den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit werden die Werbungskosten (pauschal z.Z. 920,00 €; höhere Werbungskosten sind nachzuweisen) abgezogen. Weiterhin kann ein Kinderfreibetrag für das dritte und jedes weitere Kind (z.Z. 3.648,00 € und ein Betreuungsfreibetrag in Höhe von 2.160,00 €) abgezogen werden.


Nicht abzugsfähig sind Sonderausgaben.


Verluste aus anderen Einkommensarten und Verluste des zusammenveranlagten Ehegatten dürfen nicht vom positiven Einkommen abgezogen werden.


Folgende Einkünfte werden berücksichtigt:


Grundsätzlich ist das Einkommen des vorangegangenen Kalenderjahres maßgebend. Sollten noch keine Unterlagen für das vorangegangene Kalenderjahr vorliegen, wird eine Berechnung unter Vorbehalt aufgrund der Einkommensunterlagen für das Jahr vorher vorgenommen.


Ist das Einkommen voraussichtlich auf Dauer wesentlich höher oder niedriger als das Einkommen des vorangegangenen Kalenderjahres, wird das 12fache des Einkommens des letzten Monats zuzüglich weiterer Einnahmen (z.B. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Prämien, Überstundenvergütungen etc.) des lfd. Jahres zugrunde gelegt.


Berücksichtigt werden die Einkunftsarten nach dem Einkommensteuergesetz:


Einkünfte aus Gewerbebetrieb, aus selbstständiger Arbeit, aus nichtselbstständiger Arbeit, aus Vermietung und Verpachtung, aus Kapitalvermögen, aus Land- und Forstwirtschaft sowie sonstige Einkünfte.


Einkünfte aus Kapitalvermögen sind auch dann anzugeben, wenn sie nicht im Steuerbescheid erscheinen.


Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, so sind diesem Einkommen 10 % hinzuzurechnen (z.B. Beamter, Richter, Soldat, Mandatsträger, Vorstandsmitglied von Aktiengesellschaften, GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer).

Ebenfalls sind anzurechnen:

• 
öffentliche Leistungen für den Lebensunterhalt, z.B. Wohngeld, BAföG, Unterhaltsleistungen für die Eltern und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt werden soll.

•
steuerfreie Einkünfte z.B. Krankengeld, Arbeitslosengeld I u. II und andere Leistungen des Arbeitsamtes, Unterhaltsgeld, Mutterschaftsgeld,  Abfindungen.

Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz und dem Bundeskindergeldgesetz und das Erziehungsgeld sind nicht anzurechnen.

IV.  Die Elternbeiträge werden nach folgender Staffelung festgesetzt:

	Einkommens-gruppe
	Jahreseinkommen (€)
	Elternbeiträge gültig ab 01.08.2006

	
	
	(monatlich/€)

	Gr.   I
	bis     12.271 €
	0

	Gr.   II
	bis     24.542 €
	17

	Gr.  III
	bis     36.813 €
	38

	Gr.  IV
	bis     49.084 €
	55

	Gr.   V
	bis     61.355 €
	76

	Gr.   VI
	über   61.355 €
	100


Weitere Kosten entstehen Ihnen für die Mittagsverpflegung. Hierüber erhalten Sie eine separate Rechnung vom Kirchenkreis Soest.

